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Elternbeitragstabelle  
 

Gültig ab 01.01.2020 
 
 

Durchschnittliche 
tägliche 

Nutzungszeit 

 

Elternbeitrag 
 

Kinder ab 3 
Jahren 

Elternbeitragszuschuss 

gemäß Art. 23 BayKiBiG *) 

 
Kinder bis 3 
Jahre 

> 4 – 5  116,00 € 100,00 € 154,00 €    

> 5 – 6 127,00 € 100,00 € 168,00 € 

> 6 – 7  138,00 € 100,00 € 182,00 € 

> 7 – 8 149,00 € 100,00 € 196,00 € 

> 8 – 9  160,00 € 100,00 € 210,00 € 

 
*) Der in Art. 23 BayKiBiG geregelte Elternbeitragszuschuss wird an die Eltern weitergegeben. Der aufgeführte 
Elternbeitrag verringert sich dementsprechend. 
 

 
 

Die Jahressumme der Beiträge ist umgerechnet auf 12 Monatsraten (September bis 
einschließlich August). 
 
 
 

Sollte das Kind von der Aufnahme in die Grundschule nach Art. 37 Abs. 2 BayEUG zurückgestellt 
werden, wird der Träger umgehend (gemäß Art. 26 a BayKiBiG) mit einer Kopie des 
Rückstellungsbescheids darüber unterrichtet.  


